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Allgemeine Informationen

Übernahme von jährlich max. 20% des Gemeindeanteils an den Gesamtausgaben der 
regionalen Zivilschutzorganisation (gem. Merkblatt und Kontenplan der AMB)

Ausbildungskosten des Zivilschutzes

Total

Beschaffung und Unterhalt der Ausrüstung für den Führungsstandort des RFO

Die Anträge sind vor der Aufnahme in den Voranschlag einzureichen. Gem. § 30 Abs. 4 h des BZV-AG ist nur für das laufende und 
rückwirkend für das letzte Jahr möglich. 

Ausrüstung der Schutzräume

E-Mail:

Schutzbaute:

Verwendung Ersatzbeiträge in 1. Priorität 
BZG-AG § 35 Absatz 3

Beschaffung, Unterhalt und Betrieb von Hard- und Software für Aufgaben des Zivilschutzes

Beschaffung, Unterhalt und Betrieb von Telematik- und Alarmierungsmitteln

Beschaffung, Unterhalt und Lagerung von Material für Aufgaben des Zivilschutzes

Weitere ZS-Massnahmen 
BZG-AG § 35 Abs. 4, BZV-AG § 30 Abs. 4

Vorfinanzierung für den Bau oder die Sanierung von öffentlichen Schutzanlagen

Obj.-Nr.:

Sachbearbeiter/in:

Gemeinde:

ZSO:

Telefon:

Fax:

Unterhalt und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der öffentlichen Schutzanlagen

Erstellung von öffentlichen Schutzräumen und deren Unterhalt

Antrag zur Freigabe von Ersatzbeiträgen

Bitte
ankreuzen Verwendungszweck

Objektadresse:

Eine definitive Verbuchung erfolgt erst nach der Einreichung des Antrages inklusive Rechnungsbelege.
Die definitive Freigabe der Ersatzbeiträge und die Verbuchungen (Kontoauszüge) sind vom Antragssteller zwingend an die 
Finanzverwaltungen der ZSO-Gemeinden weiterzuleiten. 

Dem Antrag sind entsprechende Offerten, Kostenvoranschläge, Rechnungsbelege, Pläne, Prospekte etc. beizulegen !

Freigabe-Nr.Gemäss BZG Art. 47 Abs. 5 ZSV Art. 22

Abteilung Militär und 
Bevölkerungsschutz
Sektion Koordination Zivilschutz
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Kostenverteilung (ist vom Antragsteller auszufüllen)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ort / Datum:

Beilagen: Offerten Rechnungsbelege
Voranschlag Kontoauszug Zivilschutz 160

Wir wünschen die Beilagen zurück.

Begründung:

a)
b)

Betrag CHF

100%

Anteil %EinwohnerzahlGemeinde     (Anzahl Einwohner: Siehe sep. Register)

Provisorische Freigabe des bewilligten Betrages (Reservation) 

Total

Genehmigungsvermerk 
AMB:

Antragssteller:

Aarau, 

Rechtsmittelbelehrung

Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz 

  1. Gegen diesen Entscheid kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen seit der Zustellung beim 
Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden. Es gelten keine 
Rechtsstillstandfristen.

Chef Sektion Koordination Zivilschutz

Definitive Freigabe des bewilligten Betrages (Verbuchung) 

Guido Beljean

  4.
Auf eine Beschwerde, die den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 und 2 nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
Eine Kopie der angefochtenen Verfügung ist der unterzeichneten Beschwerdeschrift beizulegen. Allfällige Beweismittel sind zu 
bezeichnen und soweit möglich einzureichen.

  2. Die Beschwerdeschrift, die von der beschwerdeführenden Partei selbst oder einer von ihr bevollmächtigten Person zu 
verfassen ist,  muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist

anzugeben, wie der Regierungsrat entscheiden soll, und
darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.

  5.

  3.

Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten 
sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Im Namen des 
Gemeinderates/Vorstandes

Der Gemeindeammann 
oder der Präsident der ZSO:

Der Gemeindeschreiber
oder die Zivilschutzstelle:

Version 01.01.2009


